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1. Änderung des richterlichen Geschäftsverteilungsplans 
 für das Geschäftsjahr 2024 

 
 

 

Beschluss 
 
Aufgrund Roll-Outs der E-Akte bei Hauptgericht und Kammer Landshut wird der  

Geschäftsverteilungsplan mit Wirkung ab 01.03.2024 wie folgt geändert: 

 
 

1. Alle Verfahren der Kammer 6 beim Gerichtstag Straubing, die zum Stichtag 

29.02.2024 nicht i.S.d. AktO-ArbG weggelegt sind, werden der Kammer 1 zuge-

teilt. 

 

2. Alle Verfahren der Kammer 1 bei der Kammer Landshut, die zum Stichtag 

29.02.2024 nicht i.S.d. AktO-ArbG weggelegt sind, werden der Kammer 6 zuge-

teilt. 

 

3. Die Bildung der Kammern und deren Besetzung in I.1. des Geschäftsverteilungs-

planes werden wie folgt geändert: 

 

a) Kammer 1:   anstelle „Kammer Landshut“ heißt es „Gerichtstag Straubing“ 

1. Vertreter:  Kr. 

b) Kammer 2:   1. Vertreter:  A. 

c) Kammer 5:   1. Vertreter:  Dr. S. 

2. Vertreter:  A. 

d) Kammer 6:   anstelle „Gerichtstag Straubing“ heißt es „Kammer Landshut“ 

1. Vertreter:  Dr. St. 

  



 

 

4. In der Zuständigkeit der Kammer Landshut im Sinne von II.A.1.2 Sätze 1 und 2 

des Geschäftsverteilungsplanes wird jeweils „Kammer 1“ durch „Kammer 6“ er-

setzt.  

 

5. In der Zuständigkeit des Gerichtstages Straubing im Sinne von II.A.1.4 Sätze 1 

und 2 des Geschäftsverteilungsplanes wird jeweils „Kammer 6“ durch „Kammer 

1“ ersetzt. 

 

6. In II.A.2.4 des Geschäftsverteilungsplanes wird jeweils „Kammer 1“ durch „Kam-

mer 6“ ersetzt.  

 

7. In den Übergangsregelungen wird II. C. 2 wird folgt neu gefasst: 

 

„Der Kammer 8 werden wegen der zum 01.05.2024 beabsichtigten Abordnung 

der Vorsitzenden ab dem 18.03.2024 bis 31.05.2024 abweichend von II.A.2.3 

sowie II.B.2 des Geschäftsverteilungsplans keine Rechtsstreitigkeiten sowie 

sonstigen Verfahren zugeteilt.“ 

 

8. In den Übergangsregelungen wird II.C.3 ersatzlos gestrichen und die weitere 

Nummerierung entsprechend angepasst. 

 

9. Die bisherige Anlage 2 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

 

Namenslisten der ehrenamtlichen Richter zu I.2.1 und I 2.2  

(von der Veröffentlichung wird abgesehen) 

 
 
Regensburg, den 22.02.2024 
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